
SATZUNG 

 

der Gemeinde Dahlem 

für den Denkmalbereich Nr. 1 

Kronenburg - Burgbering 

 

vom 09. Oktober 1985 
 

in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 25.09.2015 

(Inkrafttreten: 03.10.2015) 
 
 
Aufgrund der § 2 Abs. 3 und § 5 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im 
Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG) vom 11.03.1980 (GV NRW S. 
226, 716), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. Juli 2013 (GV NRW S. 488), in Ver-
bindung mit § 7 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV NRW S. 878) hat der Rat der Gemeinde Dahlem in 
seiner Sitzung am 18. August 2015 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
 
 

§ 11 

 

Örtlicher Geltungsbereich 
 
 
(1) Das Gebiet Kronenburg - Burgbering wird als Denkmalbereich festgesetzt und unter 

Schutz gestellt. 
  
  
(2) Der Denkmalbereich umfaßt folgende Grundstücke der Gemarkung Kronenburg 
  
  Flur 4 
  Parzellen 37, 38, 39 
  
  Flur 5 
  Parzellen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67,68, 69, 
 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,93, 94, 95, 
 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
 114, 115, 116 

  
  Flur 6 
  Parzellen 63, 65, 95, 96 
  
  Flur 7 
  Parzellen 28, 29, 30, 39 

                                                 
1 § 1 Abs. 2 geändert durch 1. Änderungssatzung vom 25.09.2015 
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  Die Grenzen des Denkmalbereiches ergeben sich aus dem als Anlage 1 beigefügten 
Plan, der Bestandteil dieser Satzung ist. 

  
(3) Der Denkmalbereich erhält die Bezeichnung "Denkmalbereich Nr. 1 der Gemeinde Dah-

lem, Kronenburg - Burgbering". 
 
 
 

§ 2 2 

 

Sachlicher Geltungsbereich 
 
 
In dem Geltungsbereich dieser Satzung sind der Siedlungsgrundriß und das Erscheinungs-
bild der Siedlung, das durch die Burgruine, die baulichen Anlagen, die Straßenzüge geprägt 
wird, sowie die Silhouette, die sich dem Betrachter rund um den Burgbering bietet, ge-
schützt. 
 
Das geschützte Erscheinungsbild ergibt sich aus den fotografischen Darstellungen der Anla-
ge 2; die Silhouette ist in den fotografischen Aufnahmen der Anlage 3 dargestellt. 
 

Die Anlagen 2 und 3 sind Bestandteil der Satzung. 
 
Die Anlage 5 ist der Satzung nachriftlich beigefügt. 
 
 
 

§ 3 

 

Zweck 
 
 
Zweck dieser Satzung soll es sein, die sich im Satzungsbereich befindlichen Denkmäler und 
denkmalwerten Gebäude in ihrer Gesamtheit und im Gesamterscheinungsbild zu erhalten, 
zu sichern, wieder herzustellen und nutzbar zu machen. 
 
Des weiteren soll erreicht werden, daß der mittelalterliche Stadtgrundriß erhalten bleibt und 
daß sich Neubauten maßstäblich und harmonisch in das historische Ortsbild einfügen. 
 
Es soll verhindert werden, daß 
 
a) der Bereich in seiner landschaftlichen Einbettung beeinträchtigt wird, 
  
b) wertvolles Kulturgut unwiederbringlich in seinem Wert geschmälert wird.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 § 2 ergänzt durch 1. Änderungssatzung vom 25.09.2015 
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§ 4 

 

Begründung 
 
 
Der sich aus § 1 dieser Satzung ergebende Denkmalbereich hat wissenschaftliche, volks-
kundliche und städtebauliche Bedeutung. 
 
 
 
Die Begründung ergibt sich im einzelnen aus dem Gutachten des Landschaftsverbandes 

Rheinland, Rheinisches Amt für Denkmalpflege in Bonn, vom 14.09.1984 (Anlage 4). 
 
 
 

§ 5 

 

Genehmigungspflicht 
 
 
(1) Im räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung unterliegt die Errichtung, Änderung oder 

der Abbruch von baulichen Anlagen oder Teilen baulicher Anlagen der Genehmigungs-
pflicht nach § 9 Denkmalschutzgesetz aus den in den §§ 3 und 4 dieser Satzung ge-
nannten Gründen. Dies gilt auch dann, wenn die Errichtung, Änderung oder der Abbruch 
von baulichen Anlagen oder Teilen baulicher Anlagen nach dem Bauordnungsrecht NW 
keiner bauaufsichtlichen Genehmigung bedarf. 

  
  
(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn Gründe des Denkmalschutzes nicht entgegen-

stehen und die beabsichtigten Maßnahmen unter Wahrung der denkmalwerten Eigen-
schaften des Denkmalbereiches durchgeführt werden. 

 
 
 

§ 6 

 

Geltung anderer Genehmigungsvorschriften 
 
 
Weitergehende Genehmigungspflichten, insbesondere die nach den Vorschriften der Bau-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, bleiben durch diese Satzung unberührt. 
 
 
 

§ 7 

 

Ordnungswidrigkeiten 
 
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 41 des Denkmalschutzgesetzes handelt, wer gegen die Ge-
nehmigungspflicht des § 5 dieser Satzung verstößt. 
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§ 8 

 

Inkrafttreten 
 
 
Die vorstehende Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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